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Hamburg, den 11.06.2020 

 
Antrag auf Nutzungszeiten Schulbootshäuser: Schuljahr 2020/21 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
alle Hamburger Schulen haben die Möglichkeit für den Sportunterricht und außerunterrichtliche 
Angebote Nutzungszeiten in den Schulbootshäusern zu buchen. Es können Zeiten für die 
regelmäßige wöchentliche Nutzung und Zeiten für temporäre Nutzungen (z.B. Projekte) gebucht 
werden. Die Behörde für Schule und Berufsbildung unterhält sechs Schulbootshäuser: 

 „Am Langen Zug“ (Uhlenhorst) 

 „Kugelfang“ (Alsterdorf) 

 „Kaiser-Friedrich-Ufer“ (Eimsbüttel) 

 „Pionierinsel“ (Harburg) 

 „Neuländer See“ Rudern und Kanu! (Harburg) 

 „Kurfürstendeich“ (Bergedorf) 
Insbesondere die Bootshäuser in Harburg und Bergedorf eigenen sich auch für besondere 
unterrichtliche Projekte. 
 
Beiliegend erhalten Sie den Vordruck für Anträge auf Nutzungszeiten im Schuljahr 2020/21. Bitte 
füllen Sie ihn vollständig aus: 

 Schuldaten  

 Zeitraum 

 Aufsicht führende Lehrkraft,  

 voraussichtliche Schülerzahl.  

Nennen Sie bitte auch von den übrigen an Ihrer Schule tätigen Ruder-/Kanulehrkräften, die 
Telefonnummern und eine E-Mailadresse. Auf diese Weise kann ich Sie und Ihre Kolleg*innen immer 
schnell und aktuell informieren. Wenn Ihre Schule mehrere Bootshäuser nutzt, füllen Sie bitte für 
jedes Bootshaus einen eigenen Antrag aus. 

Nutzungsentgeld: Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal an die Regelung der BSB 
erinnern, nach der für jeden Schüler pro Zeitstunde 7,- € im Schuljahr durch die Schule zu entrichten 
ist. Beispiel: Eine Schule, die eine Ruderzeit von 90 min (=1,5 h) mit 16 Schülern nutzt, wird mit 1,5 x 
16 x € 7,- = € 168,- belastet. 

Schicken Sie mir den ausgefüllten Antrag per Telefax oder per E-Mail bis zum 05.06.2020. 

Da es in der Vergangenheit vorgekommen ist, dass abgeschickte Anträge mich nicht erreicht haben, 
werde ich Ihnen den Eingang per E-Mail bestätigen, sofern Sie auf dem Antragsformular eine E-Mail 
Adresse angeben haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
                   

 


